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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1998

Rechtssatz

Im Betriebsanlagengenehmigungsverfahren vom Nachbar erstattete Vorbringen, die sich lediglich in Hinweisen auf

diverse Punkte, die von der Behörde bei Erlassung des Genehmigungsbescheides zu beachten sein werden und in der

Forderung nach Vorschreibung bestimmter Au3agen erschöpfen, stellen auch in ihrer Gesamtheit keine quali5zierten

Einwendungen iSd § 356 Abs 3 GewO 1994 dar, weshalb dadurch auch keine Parteistellung im gegenständlichen

Genehmigungsverfahren begründet wurde.
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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